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D
ie Jagd hat in Österreich seit jeher
große Tradition. Leider ereignen

sich jedes Jahr zahlreiche Unfälle im
Jagdbetrieb, wobei viele davon mit et-
was mehr an Sorgfalt und Umsicht ver-
mieden werden könnten. Es liegt in der
besonderen Verantwortung eines jeden
einzelnen Weidmannes, die Jagd weid-
gerecht, besonnen, sicher sowie mit
dem nötigen Respekt gegenüber jedem
jagdbaren Wild zu betreiben. Jeder
Jagdunfall bzw. jedes verantwortungs-
lose Handeln im Jagdbetrieb beein-
flusst die öffentliche Meinung nach-
haltig. Daher kommt dem Thema 
„Sicherheit bei der Jagd“ eine zentrale
Bedeutung zu.

Waffengesetz
Im Österreichischen Waffengesetz
 sowie in der zweiten Waffengesetz-
Durchführungsverordnung sind die
einschlägigen Bestimmungen zur si-
cheren Verwahrung von Schusswaffen
sowie der sachgemäße Umgang mit
Schusswaffen geregelt.

Verwahrung 
von Schusswaffen
Eine Schusswaffe gilt als sicher ver-
wahrt, wenn der Besitzer sie in zumut-
barer Weise vor unberechtigtem Zu-
griff schützt. Für die Beurteilung einer
sicheren Verwahrung von Schusswaf-
fen sind insbesondere folgende Um-
stände maßgeblich:
• An welchem genauen Ort werden

Schusswaffen verwahrt?
• Besteht ausreichende Ein- oder Auf-

bruchsicherheit des Behältnisses
oder der Räumlichkeit vor fremden
Zugriff?

• Sind Waffen und Munition vor dem
Zugriff von Mitbewohnern ge-
schützt, die sie nicht verwenden
 dürfen? 

• Sind Waffen und Munition vor Zu-
fallszugriffen anwesender Personen
geschützt?

Verwahrung im KFZ

Nach einem Rundschreiben des BM für
Inneres kann unter Bedachtnahme auf
die bisherige Judikatur in aller Regel
davon ausgegangen werden, dass die
Verlässlichkeit eines Menschen im
Hinblick auf die sichere Verwahrung
von Schusswaffen auch dann gegeben
ist, wenn die Verwahrung einer Schuss-
waffe (Kategorie C oder D) im KFZ nur
kurzfristig (tagsüber sechs Stunden,
nachts drei Stunden) erfolgt. Die
Schusswaffe muss gegen Abgabe eines
Schusses gesichert (z.B. mit Abzug-
schloss) und von außen die Verwah-
rung einer Schusswaffe im KFZ nicht
erkennbar sein. Faustfeuerwaffen,
halbautomatische Langwaffen und Re-
petierflinten (genehmigungspflichtige
Schusswaffen – Kategorie B) dürfen im
KFZ nicht verwahrt werden!

Handhabung von Schusswaffen
Eine Schusswaffe ist immer so zu
handhaben, als wäre sie geladen und
entsichert. Ihre Mündung darf niemals
auf Personen oder in deren Richtung
zeigen. Vor dem Laden, nach einem
Sturz oder nach einem Versager ist zu
kontrollieren, ob der Lauf frei von Ge-
schoßresten sowie anderen Fremdkör-
pern ist. Weiters darf der Lauf keine
Schäden aufweisen.

Revierfahrten
Trotz moderner Allradfahrzeuge ist
auf Waldwegen und Forststraßen be-
sondere Vorsicht geboten. Speziell in
der Nacht, bei Regen, Schneefall oder
sonstigen schlechten Fahr- und Sicht-
verhältnissen ist die Unfallgefahr
hoch.

Schussabgabe

Ein Schuss darf erst dann abgegeben
werden, wenn das Stück einwandfrei
angesprochen wurde, ein Irrtum aus-
geschlossen werden kann und man
sich vergewissert hat, dass niemand
gefährdet sowie ein entsprechender
Kugelfang vorhanden ist. Schusswaf-
fen dürfen nur während der tatsäch-
lichen Jagdausübung geladen sein.
Beim Besteigen oder Verlassen eines
Hochsitzes oder einer Kanzel müssen
die Läufe entladen sein.

Gesellschaftsjagd
Der Jagdleiter, der für den sicheren,
reibungslosen und damit erfolgreichen
Jagdablauf verantwortlich ist, muss al-
le Beteiligten unmissverständlich über
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den genauen Jagdablauf informieren.
Die Schützen haben sich in der Schüt-
zenkette mit den Nachbarschützen zu
verständigen. Das Durchlinieren mit
der Waffe durch die Schützen- oder
Treiberkette ist strengstens verboten.
Das selbstständige Verlassen des zuge-
wiesenen Standes ist nicht gestattet.
Nach jedem Trieb ist die Waffe sofort
zu entladen. Besonderes Augenmerk
ist den Jagdgehilfen (Treibern) zu
schenken, die eine farblich auffallende
Kleidung tragen sollen. Bei Gesell-
schaftsjagden sind auch die Jäger –
Durchgehschützen mit Warnwesten,
Vorstehschützen mit Signalhutbän-
dern – auszustatten.

Verhalten auf Schießstätten
Die Aufsicht am Schießstand führt der
Schießleiter (Standaufsicht), der für
den sicheren Betrieb verantwortlich ist
und dessen Anordnungen unverzüg-
lich Folge zu leisten sind. Zur Benüt-
zung des Schießstandes sind jene Per-
sonen nicht zugelassen, gegen die ein
Waffenverbot nach dem Waffengesetz
besteht sowie vom Schießleiter nicht
zugelassen werden.
Beim Übungsschießen sind die Ge-
wehrriemen abzunehmen. Die Klub-
anlagen dürfen nur mit ungeladener
Waffe betreten werden. Waffen dürfen
nur am Schützenstand mit Laufmün-
dung in Schussrichtung ge- und entla-
den werden. Es darf nur mit Waffen
 geschossen werden, für welche die
Schießstände zugelassen sind. Gehör-
schutz muss getragen werden!

Krankheitsgefahren in der Natur
Am lebenden Stück weisen abnormes
Verhalten, Abmagerung, Schwäche,
Speichelfluss oder Durchfall auf mög-
liche Krankheiten hin. Mögliche
Symptome am toten Stück sind Verän-
derungen der Haut oder der Organe.
Zahlreiche Wildkrankheiten (z.B. Tu-
larämie, Brucellose, Leptospirose,
 Tuberkulose, Geflügelpest, Bandwür-
mer) sind auf den Menschen übertrag-
bar (Zoonosen). Tragen sie daher bei
der Versorgung des Wildes am besten
Einweghandschuhe. Händewaschen
und Desinfektion nach jedem Tier-
kontakt gehören zu den persönlichen
Hygienemaßnahmen. Besteht der Ver-
dacht, dass das Wild an einer Tierseu-
che erkrankt sein könnte, ist bei der
Bezirksverwaltungsbehörde eine An-
zeige zu erstatten.

Bau von Reviereinrichtungen
Eine wesentliche Voraussetzung für ei-
nen sicheren Hochsitz ist gesundes und
ausreichend dimensioniertes Holz. Die
Mindeststärke von tragenden Eckstan-
gen sollte am Zopf nicht unter 12 cm
und bei Leitern nicht unter 10 cm lie-
gen. Stangen, die in den Boden einge-
lassen werden, sind gegen Fäulnisbil-
dung zu behandeln oder – wenn mög-
lich – in einem Fundament zu veran-
kern.
Die Sprossenstärke richtet sich nach
der Leiterbreite, sollte jedoch mindes -
tens 5 cm betragen. Der Abstand der
einzelnen Sprossen soll 28 cm nicht
übersteigen und es ist auf einen Spros-

senüberstand von mindestens 5 cm zu
achten. Die Nagelung der Sprossen ist
so zu gestalten, dass je Sprosse und
Holm 2 lange Nägel versetzt zueinan-
der eingeschlagen werden. Ist die lich-
te Weite der Leiter größer als 70 cm, so
ist ein Mittelholm einzuziehen und ab
einer Höhe von 3,5 m ist die Leiter ge-
gen Durchbiegen zu sichern. Der güns -
tigste Aufstellwinkel liegt bei 70°.

Benützung
Hochsitze, ihre Zugänge sowie Stege
müssen fachgerecht errichtet und mit
Einrichtungen gegen das Abstürzen
von Personen gesichert sein. Es ist si-
cherzustellen, dass bei ortsveränder-
lichen Kanzeln die Standsicherheit ge-
währleistet ist. Vor jedem Benützen
muss eine kurze Sichtprüfung vorge-
nommen werden. Mindestens zwei
Mal pro Jahr ist eine eingehende Prü-
fung auf Stand- und Tragfestigkeit
durchzuführen. Nicht mehr benötigte
Jagdeinrichtungen sind ordnungsge-
mäß zu entsorgen.
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Beim Bauen von Reviereinrichtungen
ist die Motorsäge ein unerlässliches
Hilfsmittel. Daher sind Grundkennt-
nisse der Motorsägenhandhabung so-
wie der Fäll- und Schneidetechnik er-
forderlich. Die entsprechende persön-
liche Schutzausrüstung ist unbedingt
zu verwenden.
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